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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über 
technische Studienrichtungen. 

In Beantwortung des Schreibens vom 20. Dezember 1989, BMWuF 

Geschäftszahl 68 213/101-15/89, nehme ich zum TECH-StG 1990 

wie folgt Stellung: 

In § 4 (1) sollte stehen: 

10. Telematik und Informationstechnik 

10. Telematik. 

anstelle von 

Als Begründung wird angegeben, daß das Wort Telematik durch 

die Verwendung in den europäischen Postverwaltungen einen 

Bedeutungswandel erfahren hat: Die telematischen Dienste der 

Post weisen auf Datenfernverarbeitung hin, der Lehrinhalt des 

derzeitigen Studienversuches umfaßt dagegen ein viel größeres 

Gebiet, welches am besten durch den Begriff Informations­

technik bezeichnet wird. Ein Beschluß der Studienkommission 

für den Studienversuch Telematik an der Technischen 

Universität Graz in dieser Richtung liegt vor. 

O.Univ.-Prof.Dr. H. Leopold 

19/SN-263/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




